Vermieter hat Anspruch auf Erstattung von Gutachterkosten
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In seiner Entscheidung vom 26.5.2004 hatte der BGH (DWW 2004, 257 (259)) sich mit der Frage zu befassen, unter welchen Voraussetzungen ein Vermieter vom Mieter die Erstattung von Gutachterkosten verlangen kann, die dieser für die Ermittlung des Zustandes einer Wohnung aufgewendet hat. 

In dem zu entscheidenden Fall enthielt der Mietvertrag eine wirksame Vereinbarung, der zufolge der Mieter einen prozentualen Anteil an Renovierungskosten zu zahlen hatte, sofern zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch keine Fälligkeit der vereinbarten Schönheitsreparaturen eingetreten sein sollte. Gleichwohl bestritt der Mieter zum Ende des Mietverhältnisses seine Zahlungspflicht aus dieser Kostenabgeltungsklausel. Daher beauftragte der Vermieter - nach Einholung eines Kostenvoranschlages bei einem Malermeister- einen Sachverständigen mit der Feststellung des Zustandes der Mietwohnung und verlangte vom Mieter die Erstattung der aufgewendeten Gutachterkosten. Der Mieter hielt diesen Erstattungsanspruch für unbegründet. Er führte aus, das Gutachten sei nicht erforderlich gewesen, da der Malermeister, der den Kostenvoranschlag erstellt habe, als Zeuge für den Zustand der Wohnung zur Verfügung gestanden habe. 

Der BGH vertrat die Rechtsauffassung, dass Kosten, die einem Vermieter dadurch entstehen, dass er nach Auszug des Mieters einen Sachverständigen mit der Feststellung des Zustandes der Wohnung beauftragt, im Rahmen eines bestehenden Schadenersatzanspruchs erstattungsfähig sind. Eine Einschränkung, dass eine Erstattungsfähigkeit der Gutachterkosten unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht des Vermieters dann ausscheidet, wenn die erforderlichen Feststellungen durch einen Laien hätten getroffen werden können, also kein besonderer Sachverstand erforderlich sei, oder wenn Zeugen oder Lichtbilder vorhanden seien, sei nicht gerechtfertigt. Kosten, die aus Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig waren, sind, soweit eine Anspruchsgrundlage besteht, als Schadensposten erstattungsfähig. Hierzu zählt auch die vorprozessuale Einschaltung eines Privatgutachters zwecks Schadensermittlung, da ein Vermieter in der Regel ein dringendes und berechtigtes Interesse habe, vorhandene Mängel alsbald beseitigen zu lassen, um die Wohnung möglichst rasch wieder vermieten zu können.

